
S a t z u n g 
 

der Gemeinde Aumühle 
 

über die Entschädigung 

der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 
der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten 

sowie der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger 
(Entschädigungssatzung) 

 

 
Diese Lesefassung beinhaltet folgende Satzungen: 

  
1. Satzung der Gemeinde Aumühle über die Entschädigung der Gemeindevertre-

terinnen und Gemeindevertreter, der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten 

sowie der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssat-
zung) vom 24.11.2009 

 
2. 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung in kommunalen 

Ehrenämtern der Gemeinde Aumühle (Entschädigungssatzung) vom 

23.05.2018. 
 

 
Aufgrund der §§ 4 und 24 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

26.03.2009, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 12.11.2009 
folgende Satzung erlassen: 

 
 
 

Präambel 

 

Um eine besser Lesbarkeit der Entschädigungssatzung zu erreichen, wird auf die 
Nennung jeweils der weiblichen und männlichen Bezeichnung von Personen und Äm-
tern verzichtet. Die in dieser Satzung verwendete männliche Bezeichnung gilt ebenso 

auch für weibliche Personen oder Amtsbezeichnungen. 
 

 
§ 1 

 

Allgemeines 

 

Ehrenbeamte, Gemeindevertreter sowie ehrenamtlich tätige Bürger erhalten eine Ent-
schädigung nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
 

 
§ 2 

 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über die Ent-
schädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – Ent-
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schVO –) neben dem Sitzungsgeld eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes. 

 

(2) Dem Stellvertreter des Bürgermeisters wird nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung bei Verhinderung des Bürgermeisters für seine Tätigkeit als 

Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer 
der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an 
dem der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel von 90 % der monatli-

chen Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters. 
 

 
§ 3 

 

Gleichstellungsbeauftragte 
 

(1) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Hohe Elbgeest 
nimmt auch die Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz in der Gemeinde 
Aumühle wahr.  

 
(2) Eine Aufwandsentschädigung wird durch das Amt Hohe Elbgeest gezahlt. 

 
(3) Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der 

Ausschüsse in Aumühle wird nicht gezahlt. 

 
 

§ 4 
 

Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertretende 

 
(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 110,00 €. Diese beinhal-
tet die Teilnahme an den Fraktionssitzungen. 

 

(2) Stellvertretern von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung bei Verhindern des Fraktionsvorsitzenden für ihre Tätigkeit 

als Vertretung eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der 
Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden 
Tag, an dem der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Dreißigstel der mo-

natlichen Aufwandsentschädigung des Fraktionsvorsitzenden. Die Aufwands-
entschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung des 

Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 
 
 

§ 5 
 

Gemeindevertreter 
 

(1) Die Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-

nung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüs-
se, in denen sie Mitglied sind, der Fraktionen, für die Teilnahme an sonstigen 

in der Hauptsatzung bestimmten Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten für 
die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. 
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(2) Soweit Gemeindevertreter an Ausschusssitzungen teilnehmen, denen sie we-

der als Mitglied noch als stellvertretendes Mitglied angehören, erhalten sie auf 

Antrag ein Sitzungsgeld in Höhe 1,00 €. 
 

 
§ 6 

 

Nicht der Gemeindevertretung angehörende Mitglieder der Ausschüsse 

 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Ausschüsse, in die sie gewählt worden sind, und an Sitzungen der Fraktionen und 

Teilfraktionen, die der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, und für ihre 
sonstigen Tätigkeiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 Euro. 

Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemein-
devertretung angehören, im Vertretungsfall. 
 

 
§ 7 

 
Ausschussvorsitzende 

 

Ausschussvorsitzende und bei Verhinderung deren Stellvertretende erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für jede von ihnen geleitete Ausschusssi t-

zung ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 
 
 

§ 8 
 

Entgangener Arbeitsverdienst, 
Verdienstausfallentschädigung für Selbständige, 

Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt 

 
(1) Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgern, Gemeindevertretern und den 

nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden 
Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit ent-

gangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nach-
gewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen 

Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstat-
ten, soweit dieser zu Lasten des Entschädigungsberechtigten an den Sozial-
versicherungsträger abgeführt wird. 

 
(2) Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-
trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall 

auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalles nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädi-

gung je Stunde beträgt 40,00 Euro. 
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(3) Personen nach Absatz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen füh-
ren und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhal-
ten für die durch das Ehrenamt oder durch die ehrenamtlich bedingte Abwe-

senheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert 
auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der 

Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 9,00 Euro. Auf Antrag sind statt ei-
ner Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten 
für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 
(4) Personen nach Absatz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit 
erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Angehöriger gesondert er-

stattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus 
unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 1 o-

der eine Entschädigung nach Absatz 2 gewährt wird. 
 
 

§ 9 
 

Reisekosten 
 

(1) Personen nach § 8 sind auf Antrag für Dienstreisen Reisekostenvergütungen 

nach den für die Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. 
Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in 

Höhe der Kosten für die Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zu-
rück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 
richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 6 Absatz 1 bis 

3 Bundesreisekostengesetz. 
 

(2) Fahrtkosten zu Sitzungen oder Ortsterminen innerhalb des Gemeindegebietes 
werden grundsätzlich nicht erstattet. 
 

(3) Der Bürgermeister erhält für ihre oder seine innerörtlichen Fahrten eine monat-
liche pauschale Entschädigung in Höhe von 30,00 €. 

 
 

§ 10 

 
Entschädigungszahlungen im Bereich 

der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Grundlage für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen im Bereich der 

Feuerwehr ist das Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, die 
Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der Freiwi lli-

gen Feuerwehren sowie die Richtlinien über die Entschädigung von Mitglie-
dern der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren. 

 

(2) Der Gemeindewehrführer sowie sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung zuzüglich einer monat-
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lichen Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der 
Verordnung. 

 

(3) Der Gerätewart erhält für die zusätzliche Pflege der Fahrzeuge und Geräte 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Richtlinien über 

die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der 
Pflichtfeuerwehren. 

 

(4) Der Jugendwart und dessen Stellvertreter erhalten für ihre besonderen Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Leitung der Jugend-

wehr eine Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Richtlinien über die 
Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflicht-
feuerwehren. 

 
 

§ 11 
 

Ehrenamtliche Protokollführung 

 
(1) Der ehrenamtliche Protokollführer einer Ausschusssitzung erhält für seine Tä-

tigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe des doppelten Sitzungsgeldes (§ 
5 Abs. 1). Voraussetzung ist, dass die Unterlagen für das Protokoll der Verwal-
tung innerhalb von 5 Tagen vorliegen. 

 
(2) Diese Regelung gilt nur dann, wenn nicht von der Gemeinde oder dem Amt 

die Protokollführung durchgeführt wird. 
 
 

§ 12 
 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Das Amt Hohe Elbgeest ist für die Zahlung von Entschädigungen berechtigt, 

Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Fraktionszugehörigkeit und Tä-
tigkeitsdauer von Mitgliedern der Gemeindevertretung und der Ausschüsse bei 

den Betroffenen nach § 13, 26 Landesdatenschutzgesetz zu erheben und in 
einer Mitgliederdatei so wie einer Überweisungsdatei zu speichern.  

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktio-
nen, Tätigkeitsdauer und Kontoverbindung von ehrenamtlich Tätigen bei den 

Betroffenen nach §§ 13, 26 Landesdatenschutzgesetz und Speicherung in ei-
ner Mitgliederdatei sowie einer Überweisungsdatei. 
 

 
§ 13 

 
Inkrafttreten 

 

Die Entschädigungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ausfertigungsformel: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Aumühle, 24.11.2011 
 
Dieter Giese 

Bürgermeister 
 

 
 
Aumühle, 23.05.2018 

 
Dieter Giese 

Bürgermeister 
 


	Nicht der Gemeindevertretung angehörende Mitglieder der Ausschüsse

